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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1958

Norm

ABGB §863 GIII

AngG §39

Rechtssatz

Der von einem Dienstnehmer geäußerte Wunsch auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses kann nicht mit logischer

Notwendigkeit als der Ausdruck seines Willens, der erfolgten Au7ösung des Dienstverhältnisses zuzustimmen,

angesehen werden.
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